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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

C O N S U L T I N G – B E R A T U N G

1. Diese Geschäftsbedingungen betreffen die Geschäftsbereiche CONSULTING und BERATUNG.

2. Die erste Beratung ist generell kostenlos. Ziel der ersten Beratung ist die Aufklärung des Klienten über die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, Möglichkeiten der zu erbringenden Leistung für den Klienten, das Festlegen einer Strategie bzw. der Vorgangsweise des Consulting/der Beratung sowie die Vereinbarung der Leistung und des Honorars.

3. Der Auftrag kommt durch die Unterfertigung der Auftragsbestätigung und der Honorarordnung durch den Klienten rechtswirksam zustande.

4. Die Aufträge werden lege artis ausgeführt. Der Klient kann – auch im Schadensfall - weder aus dem Ergebnis einer Beratung, eines Consulting, einer Risikobeurteilung oder eines Gutachtens bzw. von Verbesserungsvorschlägen die Sicherheit des Klienten betreffend Ansprüche an die SECFIRM e.U. ableiten.

5. Sämtliche schriftliche Unterlagen über erteilte Aufträge unterliegen der Verschwiegenheitspflicht gem. § 130 GewO. Sobald eine schriftliche Unterlage unser Haus verlassen hat, trägt der Klient das Risiko in Hinblick auf die Geheimhaltung.

6. Den schriftlichen Unterlagen über den abgewickelten Auftrag liegt die Honorarnote über den vereinbarten Betrag bei. Der Betrag ist ausnahmslos ohne Abzüge binnen 8 Tagen unserem Firmenkonto Nr. 5.525.878 bei der Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich, BLZ 34.000, gutzuschreiben.

7. Abweichend kann - insbesondere bei Aufträgen, die sich über einen Zeitraum von mehr als einem Kalendermonat erstrecken - vereinbart werden, daß die seitens der SECFIRM e.U. erbrachten Leistungen bzw. Teilleistungen wie erbrachte Arbeitsstunden, erforderliche Reiseersatzkosten, Barauslagen udgl. jeweils zum Monatsende abgerechnet werden. Die Begleichung dieser Teilhonorarnote erwarten wir binnen 8 Tagen ohne Abzüge, ansonsten wir uns die Erbringung weiterer Leistungen vorbehalten. Bei Auftragsfertigstellung erfolgt die Endabrechnung über noch offene Honorarbeträge (siehe Pkt. 6).

8. Wir übernehmen gerne die Gesamtprojektabwicklung bestehend aus Begutachtung, Feststellung und Beurteilung des status quo, die Konzeptionierung erforderlicher Verbesserungen, die Ausschreibung von Leistungen von an Fremdunternehmen zu vergebende Aufträge im Zuge der Verbesserungsgestaltung oder Auftragsausführung, die Anbotsevaluierung sowie die begleitende Qualitätskontrolle fremd zu erbringender Leistungen.

9. Bei Zahlungsverzug verrechnen wir die im UGB festgelegten Verzugszinssätze. Ist der Honorarbetrag unserem Konto nicht in der vereinbarten Zeit gutgeschrieben, mahnen wir einmalig mit einem neuerlichen Zahlungsziel von 8 Tagen. Der Honorarbetrag erhöht sich bei dieser Mahnung um eine Mahngebühr von € 35,00 zzgl. MwSt. (€ 42,00 incl. MwSt.) und die bis dahin angefallenen Verzugszinsen. Bleibt auch dieser Termin unbeachtet oder wird nicht der vorgeschriebene Gesamtbetrag entrichtet, übergeben wir die Gesamtforderung unserem Rechtsanwalt zur klagsweisen Einbringung und Exekutionsführung.

10. Als Gerichtsstand gilt der Sitz der SECFIRM e.U. vereinbart.
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